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(54) Handhabe für Türen oder Klappen von Fahrzeugen

(57) Es kommt darauf an, einen Turm (20), der einen
Schließzylinder oder eine Styling-Attrappe aufweist, in
seiner Einstecklage in einem Träger zuverlässig zu po-
sitionieren und durch eine Sicherungsschraube (50) zu
sichern. Dazu wird vorgeschlagen, im Träger (10) einen
Steuerhebel (30) schwenkbar zu lagern, der einen Sperr-
arm (31) aufweist. Der Turm (20) hat seinerseits eine
seitliche Sperröffnung (21) für den Sperrarm (31). Wird
nach dem Einstecken des Turms (20) der Steuerhebel

(30) in eine Sperrlage (30.1) gebracht, so greift sein
Sperrarm (31) in die Sperröffnung (21) des Turms (20)
ein und verhindert ein Herausziehen (14) des Turms (20).
Bringt man den Steuerhebel (30) in eine Position, wo der
Sperrarm (31) sich außerhalb der Sperröffnung (21) be-
findet, dann liegt eine Freigabelage vor, wo der Turm
(20) aus- bzw. eingebaut werden kann. Die Sperrlage
des Steuerhebels (30) wird durch die Sicherungsschrau-
be (50) zusätzlich gesichert.
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